
 

 

 

Mastweg 3a, 42349 Wuppertal, Tel. 0202 / 471 471 

Stand: 01.09.2020  Seite: 1 von 1 

N.T.V. 
1877 

 

Wandern 
Wiederaufnahme des Vereinssportbetriebes während der Corona-Pandemie 

Information für Teilnehmende  
Diese Regelungen gelten ab 10.09.2020. 

Liebe Vereinsmitglieder. 

Die Wiederaufnahme der geführten Wanderungen während der Corona-Pandemie erfordert von uns 
allen ein Umdenken. Bitte verinnerlicht die neuen Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen und stellt 
deren Umsetzung sicher. Dies ist Voraussetzung dafür, dass wir – wenn auch in verändertem und 
eingeschränktem Maße – unsere Wanderungen wieder aufnehmen dürfen. 

 

Allgemeine Rahmenbedingungen: 

Bitte bringt einen Mund-Nasen-Schutz mit und nutzt ihn dort, wo der Wanderführer dazu auffordert. 

Der Wanderführer wird Anwesenheitslisten führen. Folgende Daten werden erfasst: Name, Vorname, 
Telefon, Ort, Datum, Zeit und Dauer der Veranstaltung. Um der Datenschutzgrundverordnung 
gerecht zu werden, klären wir Euch hiermit darüber auf, dass wir auf Anforderung zu einer 
Weiterleitung der Daten an das Gesundheitsamt der Stadt Wuppertal verpflichtet sind. Euer 
Einverständnis ist Voraussetzung für die Teilnahme an Wanderungen. 

 
Vor der Wanderung– Checkliste: 

Bei jeglichen Krankheitssymptomen ist die Teilnahme an der Wanderung untersagt. Nur wer in 
eigener Selbstbeurteilung frei von Corona-Virus-Symptomen ist, darf teilnehmen.  

Jeder Teilnehmende muss folgende Voraussetzungen erfüllen: 

 keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome seit 14 Tagen.   

 Es bestand für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer infizierten Person.  

 Es besteht keine freiwillige oder angeordnete Quarantäne.   

 Die Hygienemaßnahmen werden eingehalten.   
 
Jeder Teilnehmende bringt seine eigene Verpflegung (Speisen, Getränke, Medikamente) zur 
Wanderung mit.  

Vermeidbare Körperkontakte, z. B bei der Begrüßung müssen unterbleiben. Kein Händeschütteln, 
kein Umarmen, kein Abklatschen etc.!!! 

Bitte beachtet auch am Sammelpunkt die Verhaltensregeln ein und haltet 1,5 m Abstand. 

 
Während der Wanderung – Checkliste: 

Der jeweils gesetzlich vorgegebene Mindestabstand (derzeit 1,5 m) ist auch beim Wandern 
einzuhalten. 

Es werden keine Speisen ausgegeben (auch nicht wegen Geburtstags, etc.). 

 


